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1. Neue Gemeinde Webseite – ab sofort online! 

 

Da die alte Webseite unserer Gemeinde in die Jahre gekommen ist, hat sich der Vorstand der 
Gemeinde dazu entschlossen, die Seite neu gestalten zu lassen und so den Internetauftritt 

attraktiver und benutzerfreundlicher zu machen. 
 

w w w . f l o i n g . a t  
 

 
 
 
 
 

 
Die unter der oben genannten Adresse aufzurufende Seite präsentiert sich in neuem Design mit 

vielen Bildern aus der Gemeinde und aktuellen News. 
 

Die Gemeinde Floing ist nun ebenso auf Facebook aktiv und informiert Sie auch hier über 
aktuelle Neuigkeiten in der Gemeinde.  

 

Wir hoffen Sie finden Gefallen an der neuen Internetpräsenz und wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Durchstöbern. 

Wir freuen uns auf Ihr Feedback und Ihre Anregungen. 
 

 

2. Bundespräsidentenwahl 2022 
 

Gemäß des Bundespräsidentenwahlgesetzes und Verordnung der Bundesregierung kommt die 
Wahl des Bundespräsidenten zur Ausschreibung und der Wahltag wurde mit Sonntag, 9.10.2022 
festgesetzt. 
 

Das Wählerverzeichnis liegt in der Zeit von Dienstag, 30.8. bis Donnerstag, 8.9.2022 täglich, 
ausgenommen Sonntag, im Gemeindeamt Floing jeweils in der Zeit von 8.00 – 12.00 Uhr zur 
öffentlichen Einsicht auf.  
Bei der Bundespräsidentenwahl sind alle Personen wahlberechtigt, die spätestens am Wahltag das 
16. Lebensjahr vollendet haben, die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen und vom 
Wahlrecht nicht ausgeschlossen sind. 
 
 
 
                Bitte wenden! 
 



3. Stellenausschreibung Weiz Sozial – Schulassistenz Volksschule Floing 
 

Weiz Sozial schreibt folgende Stelle aus: 
 

Schulassistent*in (m/w/d) für die Volksschule Floing im Ausmaß von 11 Std/Woche 
 

Aufgabenbereich: Unterstützung von Kindern und Jugendlichen mit Entwicklungsverzögerung, 
Beeinträchtigungen und/oder sozialen Anpassungsschwierigkeiten, welche im schulischen 
Kontext oder im Rahmen einer Kinderbetreuungseinrichtung individuell begleitet werden. 

Voraussetzungen: Wir suchen pädagogisch geschulte Personen nach Möglichkeit mit 
Vorerfahrung im Bereich Kinderbetreuung bzw. engagierte Personen mit sozialer Kompetenz, 

Einfühlungsvermögen, Flexibilität und Kommunikationsfähigkeit. 
 

Entlohnung: lt. SWÖ KV € 1.965,70 brutto bei 100% Anstellung plus Vordienstzeitenanrechnung 
 

Bewerbungsfrist: 23.9.2022 
 

Bewerbungen an: Weiz Sozial GmbH, 8160 Weiz, Franz-Pichler-Straße 28/3, 
E-Mail: k.kohl@weiz-sozial.net 

 

4. Ablagerungen von Grünschnitt, Asche u. Abfällen an den Böschungen von 
Fließgewässern 

 

Die Baubezirksleitung Oststeiermark macht aus gegebenem Anlass auf Folgendes aufmerksam: 
 

Laut Wasserrechtsgesetz sind Ablagerungen aller Art, wie Asche, Bioabfälle, Gartenabfälle, 
Bauschutt, Erde, Siloballen und auch Holz, sowie Schüttungen innerhalb des HQ30 - 
Hochwasserabflussgebietes untersagt, da diese zu Gewässerverunreinigung und zu Verminderung 
des Hochwasserabflussquerschnittes führen. Es kann im Hochwasserfall zu Abschwemmungen 
und in weiterer Folge zu Verklausungen im Bereich von Engstellen (Brücken) kommen. 
 

Das Einbringen von Grün- und Heckenschnitt in die Uferböschung hat erheblich negative 
Auswirkung auf den Naturhaushalt. Die Ufervegetation wird abgetötet. Bei der Verrottung des 
Grünschnittes kommt es zu Fäulnisprozessen und dadurch zu Einträgen von schädlichen Stoffen in 
das Gewässer. Dadurch werden die unterschiedlichsten Wasserorganismen geschädigt und 
abgetötet! 
 

Bioabfall gehört in die Biotonne! Asche gehört in den Restmüll! Grün- und Heckenschnitt, sofern 
eine eigene Kompostierung nicht möglich ist, zur Grünschnittsammelstelle bei den Gemeinden. 
Die Gewässeraufsichtsorgane sind verpflichtet im Rahmen ihrer jährlichen Begehungen solche 
unsachgemäßen Ablagerungen im Böschungsbereich bzw. Hochwasserabflussbereich 
aufzunehmen und bei der Wasserrechtsbehörde der Bezirkshauptmannschaft zur Anzeige zu 
bringen.  

 

5. Statistische Erhebungen 
 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung wird von Sept. 2022 bis April 2023 eine 
„Erhebung über Alltagsfähigkeiten Erwachsener (PIAAC)“ durchführen.  
 

Dazu werden österreichweit Erwachsene im Alter von 16 bis 65 Jahren mittels Zufallsstichprobe 
ausgewählt. 
Alle Angaben unterliegen wie bei allen Erhebungen von Statistik Austria – der absoluten 
statistischen Geheimhaltung und dem Datenschutz. Als Dankeschön bekommen alle 
Teilnehmer/Innen 50 Euro. Diese können dann zwischen einem Einkaufsgutschein und der 
Weiterleitung einer Spende an ein österreichisches Naturschutzprojekt wählen. 
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